
Brigitte Unger:  Für ein soziales Europa 97

Kurswechsel 1/2014: 97-101 www.kurswechsel.at

Für ein Soziales Europa 
Brigitte Unger

Einleitung

Es mag seltsam erscheinen, dass sich heute, angesichts der desaströsen Entwicklungen in 
der Europäischen Union, noch jemand pro Europa äußert. Von Europa kam in der Tat 
in den letzten Jahren wenig ArbeitnehmerInnenfreundliches und sehr viel Wettbewerbs-
freundliches. Unter dem Motto ‚Postdemokratie‘ wird kritisiert, dass in der EU nicht de-
mokratisch gewählte Organe politische Entscheidungen tre#en. Es sind dies vor allem 
der Europäische Gerichtshof, der massiv in das nationale Arbeits- und Sozialrecht ein-
grei$, die Europäische Kommission mit diversen Dokumenten, die sogar Streikrecht und 
den Schutz von Lohndumping in Frage stellen, und die Europäische Zentralbank, deren 
durchwegs männliche Köpfe nicht nur die von der EU geforderte Gleichbehandlung ad 
absurdum führen, sondern die vor allem in der Finanzkrise im kleinen Oval die Verschie-
bung von Milliarden Steuergeldern an den Finanzsektor entwarfen.

Ein Europa, das Wettbewerbsrecht vor Sozialrecht stellt, das massiv bestehende wohl-
fahrtstaatliche Einrichtungen bedroht und industrielle Beziehungen untergräbt, ist das 
wirklich noch zu retten? 

Im Folgenden will ich in Punkt 1 positive EU Ansätze beleuchten. Jene (wenigen) EuGH 
Gerichtsurteile und EU Kommissionsbeschlüsse, die Anlass zu Ho#nung geben. In Punkt 
2 möchte ich bestehende Modelle und Reformvorschläge für ein Sozialen Europas aufzei-
gen. Und in Punkt 3 mich der Frage widmen, w e r denn so ein Soziales Europa initiieren 
könnte. In Punkt 4 zeige ich die Finanzierbarkeit eines sozialen Europas auf. Europa ist 
zu retten und sollte gerettet werden, denn ein Weg zurück zu den Nationalstaaten scheint 
mir angesichts zunehmender Globalisierung nicht möglich. 

1. Positive Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs EuGH und Beschlüsse der EU 

Über den negativen Ein&uss von EuGH Urteilen wurde vieles berichtet. Etwa der Fall Vik-
ing 2007, wo ein 'nnisches Schi# estnisch be&aggt wurde um niedrige estnische Löhne 
zu zahlen. Streikmaßnahmen der 'nnischen Gewerkscha$ wurden vom EuGH als unzu-
lässig und als Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit erklärt. Auch der Fall Laval, wo 
ein lettischer Bau-Arbeitgeber Arbeitnehmer nach Schweden schickte und lettische statt 
schwedische Löhne zahlte. Als die Gewerkscha$en die Laval-Baustellen blockierten und 
die Zahlung schwedischer Tari&öhne forderten, wurde dies als Verstoß gegen die Dienst-
leistungsfreiheit verurteilt. Im Fall Rü#ert wurde dem ö#entlichen Sektor in Niedersach-
sen untersagt, Minimumstandards bei der Vergabe von ö#entlichen Au$rägen zu setzen. 
Und die EuGH Entscheidung 2013 im Fall Alemon-Herron hinsichtlich der Fortgeltung 
arbeitsvertraglicher Bezugnahmeklauseln bei Betriebsübergängen/Betriebsverkäufen hat 
als fatales Ergebnis, dass keine P&icht des Betriebserwerbes zur Anwendung von arbeits-
vertraglich vereinbarter Geltung von Tarifverträgen besteht. Problematisch sind auch 
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verschiedene Empfehlungen der EU Kommission in Beschä$igungs- und Wirtscha$s-
berichten, wie etwa die Kürzung der Pensionen, die Erhöhung des Pensionseintrittsal-
ters oder das Flexicurity Konzept. Auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU hat 
durch Frühwarnsysteme und Sanktionen bei Nichteinhaltung der Empfehlungen negative 
Implikationen auf nationale ArbeitnehmerInnenrechte wie Entgelt und Tarifautonomie 
(Zeibig 2014). 

Hingegen sind die Scha#ung von Antidiskriminierungsrichtlinien und Richtlinien für 
ArbeitnehmerInnen, wie die Leiharbeits-Richtlinie, die Teilzeit- und Befristungsrichtlinie 
zur Eindämmung/Begrenzung befristeter Beschä$igung, die Betriebsübergangsrichtlinie, 
die Elternurlaubsrichtlinie, die Richtlinie zur Anhörung der ArbeitnehmervertreterIn-
nen, die Massenentlassungsrichtlinie, die Nachweisrichtlinie, und die Arbeitszeitrichtlinie 
positive Beispiele. Auch die Diskriminierungsverbote, z.B. Art. 157 AEUV (Grundsatz 
der Entgeltgleichheit für Mann und Frau) oder die Einigung des EU-Arbeitsministerrats 
aus Juni 2013 zur Ermöglichung der Portabilität der Betriebsrenten bei Wechsel in einen 
anderen EU-Staat sind positiv. Die Scha#ung einer europäischen Grundrechtecharta - die 
u.a. Diskriminierungen verbietet und das Recht auf Kollektivmaßnahmen gewährt - sind 
auch positiv zu erwähnen. Die EuGH-Rechtsprechung zu WanderarbeitnehmerInnen 
(Anspruch auf Sozialleistungen), Diskriminierungsschutz, Ab'ndungsregelungen, Ur-
laubsrecht usw.) sind lobenswert. Auch der geplante Beitritt der EU zur EMRK (Europä-
ischen Menschenrechtskonvention) mit der Folge, dass in der EU dann auch die Europä-
ische Menschenrechtskonvention gilt (bereits verankert in Art. 6 IV AEUV), ist positiv. 
Denn die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
beinhaltet z.B. die Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen und des Streik-
rechts (auch für bestimmte Beamte) aus Art. 11 EMRK durch diverse Urteile. Positiv ist 
auch die Scha#ung der Möglichkeit der europäischen BürgerInneninitiative als Referend-
um des Volkes seit April 2012 (Zeibig 2014).

Europa bietet daher selbst in seiner bestehenden Architektur die Möglichkeit für Demo-
kratie und Menschenrechte aktiv zu werden.

2. Modelle und Reformvorschläge für ein Soziales Europa 

Ob Europa besser als ein Einheitsstaat, als zweigeteilte Kern- und Peripheriezone (Ha-
bermas) oder als Vereinigung von selbstregulierten Nationalstaaten (van Waarden) funk-
tioniert ist in der Literatur umstritten. In Varietate Concordia – Einheit in der Verschie-
denheit – ist jedenfalls der EU Leitspruch, der bis dato o*ziell nicht verändert wurde. 
Demnach sollte die EU auf nationaler Selbstregulierung au+auen und für EU weite 
Entscheidungen müssten EU weit denkende PolitikerInnen, Europaparteien und das 
EU Parlament neue Strukturen und Formen der Demokratie der Völker (eine sogenann-
te Demoicratie, vgl. Nicolaidis 2013) entwickeln. Die EU muss eine Balance zwischen 
Wettbewerb und Kooperation scha#en, um langfristige Prosperität zu erzielen. Starke 
Wohlfahrtsstaaten sind krisenfester (Deakin 2013), womit ein EU Sozialmodell auch ein 
Gewinn für Unternehmen ist. Gerade Österreichs Wohlfahrtsstaat, auf Bismarck au+au-
end, ist ein Beispiel dafür.

Konkrete Reformvorschläge für ein Soziales Europa betre#en die EU Architektur, das 
Setzen von Mindeststandards und Vorschläge für Finanzierungshilfen.
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Reform der EU Architektur
• Eine Reform der Europaverträge sollte Arbeit und Soziales als Grundrecht für jede EU 

BürgerIn beinhalten. 
• Das Recht auf Arbeit und Soziales könnte auch als Menschenrecht de'niert werden, 

sodass der wesentlich weniger wettbewerbsorientierte Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (und nicht der EuGH) damit befasst ist. 

• Das Demokratiede'zit und die geringe Rolle, die Soziales in der EU Politik spielt, ist 
auch ein Ergebnis von schlecht entworfenen europäischen Institutionen (schon die Na-
men Europäischer Rat, Europarat, Rat der Europäischen Union – sind nur etwas für 
Europhile).

• Nationale Gerichtsinstanzen wie z.B. der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof 
könnten die EuGH Entscheidungen anfechten, die Wettbewerb vor Soziales stellen und 
in nationale Kompetenzen eingreifen.

Mindeststandards 
• Für Pensionen werden Mindestpension oder Mindesteinkommensersatzraten für Pen-

sionen gefordert.
• Ein Mindestlohn mit verschiedenen nationalen Ausgestaltungsmöglichkeiten (z.B. ein 

bestimmter Prozentsatz vom Medianlohn), um den unterschiedlichen Kollektivver-
handlungspraktiken der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, könnte eine Lohnunter-
grenze setzen.

Finanzierungshilfen
• Ein Marshall Plan für Europa im Sinne eines Investitions- und Entwicklungsprogramm 

für alle 27 EU Länder mit Laufzeit von zehn Jahren wurde vom Deutschen Gewerk-
scha$sbund vorgeschlagen.

• Auch eine Transferunion wäre zu überlegen.

3. Wer könnte ein Soziales Europa initiieren? 

Folgende potenziellen KandidatInnen werden in der Literatur genannt, um ein Soziales 
Europa zu bewerkstelligen. Wer könnte ein soziales Europa am ehesten initiieren?

• Sozialdemokratische Parteien (Wilson 2013)? 
• Selbstregulierende Organisationen (Van Waarden 2013)? Z.B. die Gewerkscha$en 

(Huber 2013, Bsirske 2013, Sommer 2013), national und europaweit? Die nationalen 
Arbeitgeberverbände, die einsehen, dass Asoziales und steigende Kriminalität schlecht 
fürs Geschä$ sind? (Unger 2013)

• Soziale Protestbewegungen wie Attac oder Occupy Wall Street, die bei den Herrschen-
den Angst vor Revolution und ein Umdenken erzeugen?

• Die Multinationalen Konzerne, die wissen, dass sie ihre Produkte nicht in revoltieren-
den Ländern absetzen können? 

• Die EU selbst? Der geläuterte Europäische Rat mit europäisch denkenden Regierungs-
chefs? Oder der Europarat, dessen RichterInnen das Soziale plötzlich zum Menschen-
recht erklären? Das Europäische Parlament mit erfolgreichen Sozialdemokratischen 
Europaparteien? Die Europäische Kommission, die neue EU Sozialpakte entwir$? Der 
europäische Gerichtshof, der das Soziale plötzlich gleichrangig behandelt wie die Wett-
bewerbsfähigkeit? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der das Recht auf 
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Arbeit und Soziales zum Menschenrecht erklärt? Die Europäische Zentralbank, die 
beschließt, alle Staatsobligationen aufzukaufen, sodass es keinen Unterschied macht, 
ob es Eurobonds gibt oder nationale Bonds? 

• Oder gar die GewinnerInnen der derzeitigen Misere, die Finanzmärkte selbst, die end-
lich zu der von J. M. Keynes prognostizierten Einsicht kommen, dass sie wieder etwas 
gesellscha$lich Nützliches leisten wollen, echte UnternehmerInnen sein wollen, etwas 
reales Tun wollen, und den ‚Tod des Rentiers‘ selber einleiten?

4. Das Geld für ein Soziales Europa ist ausreichend vorhanden! 

Folgende Finanzierungsmöglichkeiten würden ein Soziales Europa ermöglichen (Unger 
2013): 

• Eine Finanztransaktionssteuer (20-50 Mrd. EUR bis 2020);
• Steuerlöcher in der EU stopfen und Steuervermeidung verringern (weltweit 32 Billio-

nen Dollar Finanzanlagen in O#shore Zentren);
• Steuerhinterziehungsgelder eintreiben (für Deutschland: 100 Mrd. EUR allein aus der 

Schweiz, 3-15% des BIP geschätzte Steuerhinterziehung in Europa);
• Kon'szierung der Geldwäschegelder. Geldwäsche in Europa beträgt jährlich rund 

1000 Mrd. EUR (Unger/Walker 2009). (Geldwäschebedrohung in Deutschland 108 
Mrd. EUR, in Österreich 88 Mrd. EUR, vgl. Unger et al. 2014); 

• Die EU Länder geben zwischen 18% (Slowakei) und 32% (Frankreich) des BIP für 
Soziales aus. D.h. ein Wohlfahrtsstaat in Europa auf deutschem oder französischem 
Niveau kostet 30% des Bruttoinlandsprodukts. 

• Dies könnte allein durch Besteuerung der Finanzmärkte und dem Eintreiben von hin-
terzogenen Steuern und kriminellen Geld 'nanziert werden! (Unger 2013).

Ein soziales Europa ist machbar. 
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